
 

 

 

 
 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheitder HAWK Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen hat am 21. März 2018 die nachfol-
gende Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die Bachelorstudiengänge Pflege und Therapiewis-
senschaften, beschlossen. Die Ordnung wurde am 2. Mai 2018 vom Senat und am 7. Mai 2018 vom Präsi-
dium der Hochschule beschlossen1. 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat am 17. Mai 2018 die nachfolgende 
Ordnung genehmigt. Die hochschulöffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23. Mai 2018. 
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1 Redaktionelle Anpassungen aufgrund des digitalen Bewerbungsverfahrens wurden am 24. Februar 2026 vom Präsidium beschlossen. 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zu den dualen Bachelorstudiengängen Pflege 

und Therapiewissenschaften. 
 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3) Erfüllen mehr Bewerber*innen die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, werden 

die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Er-
füllen nicht mehr Bewerber*innen die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, fin-
det ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 
 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzung für den Zugang zu den dualen Bachelorstudiengängen Pflege und Therapiewissenschaf-

ten sind die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 18 NHG und der Nachweis über ein Ausbildungsver-
hältnis mit einer kooperierenden Schule für Gesundheitsfachberufe nebst einer vom Praxispartner un-
terzeichneten Verpflichtungserklärung. 

 
(2) Bei Bewerber*innen, die über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Pflege verfügen, kann die 

Zulassung unter Anrechnung der bereits absolvierten Ausbildung erfolgen. 
 
(3) Bewerber*innen, die keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen, müssen darüber hin-

aus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Der Nachweis 
wird durch TestDaF Stufe 4, DSH Stufe 2, Goethe Zertifikat C2, DSD 2. Stufe oder telc Deutsch C1 Hoch-
schule erbracht. 

 
 
§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 
 
(1) Die Bachelorstudiengänge Pflege und Therapiewissenschaften beginnen jeweils zum Wintersemester. 

Die Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen innerhalb der ge-
mäß Immatrikulationsordnung bzw. gemäß der jeweils aktuellen, vom Immatrikulationsamt auf der 
Homepage veröffentlichten Fristen (Ausschlussfrist) bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewer-
bung ist digital über das Studienportal der HAWK zu stellen. Die Fristen für Anträge auf Zulassung au-
ßerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen regelt eben-
falls die Immatrikulationsordnung. Die Bewerbung bzw. der Antrag nach den Sätzen 2 und 4 gelten nur 
für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht ver-
pflichtet, die Angaben der Bewerber*innen von Amts wegen zu überprüfen. 

 
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag sind (falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind, in beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzung) folgende Unterlagen (beizufü-
gen: 
a) Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 18 NHG, 
b) Ausbildungsvereinbarung nach § 2 Absatz 1, 
c) Lebenslauf, 
d) Sprachnachweis gemäß § 2 Absatz 3. 
 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 
§ 4 Zulassungsverfahren 
 
(1) Die nach Abzug der Sonderquoten gemäß § 4 HVVO verbleibenden Studienplätze werden wie folgt ver-

geben: 
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1) zu 90 vom Hundert nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchgeführten Auswahlverfahrens 

nach Absatz 2. 
2) zu 10 vom Hundert nach Wartezeit. 

 
(2) Übersteigt die Zahl der eingegangenen Bewerbungen die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze, 

so erfolgt die Auswahlentscheidung nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung. 
 
(3) Das Auswahlverfahren wird nach den Regelungen dieser Ordnung vom Immatrikulationsamt durchge-

führt. 
§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 
 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen Zu-

lassungsbescheid. Der Zulassungsbescheid wird den Studierenden in Textform über das Studienportal 
bekannt gegeben. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewer-
ber zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und 
formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbe-
scheid hinzuweisen. 

 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-

scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder 
des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten 
Frist schriftlich oder elektronisch zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren auf-
rechterhalten wird. Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht 
vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 durchgeführt. 
 
 
§ 6 Wegfall der Zugangsvoraussetzung 
 
Die Immatrikulation erlischt zum Ablauf des jeweiligen Semesters, wenn das Ausbildungsverhältnis vor 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung aufgelöst und kein neues Ausbildungsverhältnis nachgewiesen 
wird. 
 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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